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Merkblatt
für Bauvorhaben 

Was ist zu tun, wenn Sie in Ihrem Garten eine Baumaßnahme durchführen wollen?

1.Informieren  Sie bitte Ihren Bezirksvertreter und den zuständigen Wegeobmann.

2.Schauen Sie in die Richtlinien für Bauvorhaben.

3.Antragsformulare  und weitere Auskünfte erhalten Sie während der Geschäftszeiten beim   Bauaus-
schuss  im Heim 1.

4.Zuständig für den Bau oder Umbau der Gartenlaube zur Zeit  maximal 24 m² überdachte Fläche ist 
ausschließlich  der  Bauausschuss.  Gewächshäuser  sowie  Volieren  können  nur  bei  Vorlage  einer  Zu-
stimmung der Gartennachbarn vom Bauausschuss genehmigt werden.

5.Alle weiteren Baumaßnahmen wie zum Beispiel: Kompostanlagen, Gartenteiche, Tore, Flaggenmasten, 
Spielgeräte,  Windschutzwände,  Pergolen,  Bienenhäuser  und  gemauerte  Gartengrills   bedürfen  der 
schriftlichen Zustimmung der Bezirksvertreter.

6.Schornsteine müssen  vorher vom zuständigen Schornsteinfeger  genehmigt und nach Fertigstellung 
abgenommen werden.

7.Zusätzliche Gerätehäuser sind nicht erlaubt.

8.Vor 1990 rechtmäßig erbaute Gerätehäuser haben Bestandsschutz.

Vereinsheim 1
Kleingärtnerverein Rüstringen e. V.

Neuengrodener Weg 50
Tel.: (0 44 21) 99 62 20
 Fax: (0 44 21) 99 62 22

E-Mail: kgv-ruestringen@t-online.de
Kgv.ruestringen@freenet.de

Geschäftszeiten:  Mittwochs von 18:00 bis 19:30  Uhr

Stand: 11.08
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